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Wegen der grundlegenden und zugleich
unvermeidlichen Veränderung der Erschei-
nungsform und der Funktion des Staates sei
es wahrscheinlich, „dass es eine Geschichte
des öffentlichen Rechts im bisher verfolgten
Sinn künftig nicht mehr geben wird“ (S. 676).
Mit dieser unerwarteten Wendung lässt Mi-
chael Stolleis den abschließenden vierten
Band seiner monumentalen, gut 2.000 Seiten
umfassenden Gesamtdarstellung des öffentli-
chen Rechts in Deutschland enden.1 Als der
Autor vor gut 25 Jahren mit der Arbeit am
ersten Band begann, der die Zeit der Kon-
fessionalisierung bis zum Untergang des Al-
ten Reichs behandelt, war dieser Schluss wohl
noch nicht absehbar. Es war damals die Zeit,
als sich die Zweistaatlichkeit verfestigt und
die bundesdeutsche Staatsrechtslehre endlich
den Anschluss an die internationalen Debat-
ten gefunden hatte. Der Bedeutungszuwachs
des Europarechts und Völkerrechts im Kon-
text der Globalisierung sowie der damit ein-
hergehende, einschneidende Formwandel des
Rechts waren aber noch kaum vorauszuse-
hen.

Der hier zu besprechende vierte Band be-
handelt einen Zeitraum, den Stolleis größ-
tenteils selbst erlebte und von 1975 an als
Staatsrechtslehrer an der Goethe-Universität
in Frankfurt am Main aktiv mitgestaltete.
Das Buch behandelt die Wissenschaftsdiszi-
plin des Verfassungs- und Verwaltungsrechts
in West und Ost, berücksichtigt aber auch
die Allgemeine Staatslehre, das Staatskirchen-
recht, das Völkerrecht, das Europarecht sowie
die zahlreichen neuen Sondergebiete des Ver-
waltungsrechts. Es versteht sich von selbst,
dass der Inhalt der überaus detailreichen,
sich über 700 Seiten erstreckenden Darstel-
lung hier nur angedeutet werden kann.

Der Band setzt ein mit dem Wiederaufbau
der Universitäten ab 1945, wobei im Westen

die Wiederherstellung des Rechtsstaats, im
Osten von Anfang an die sozialistische Neu-
ordnung im Vordergrund stand. Dabei ist die
Anpassungsfähigkeit an die neuen Rahmen-
bedingungen auch unter den bundesdeut-
schen Staatsrechtslehrern erstaunlich. Selbst
wenn die Mehrheit durch die Zeit des Natio-
nalsozialismus belastet war, führte die Arbeit
an den juristischen Tagesproblemen doch da-
zu, dass sich dieser Personenkreis rasch mit
der neuen Verfassungsordnung des Grundge-
setzes arrangierte. Vor allem das Bundesver-
fassungsgericht bestärkte die Staatsrechtsleh-
rer in der Auffassung, dass die Grundrech-
te eine Wertordnung konstituierten, die auf
alle Gebiete des Rechts ausstrahlte und so-
mit eine Art „gesamtgesellschaftlichen Ver-
haltenskanon“ (S. 227) darstellte. Diese im in-
ternationalen Vergleich einzigartige Veranke-
rung der Verfassung in der gesamten Rechts-
ordnung war keinesfalls zwangsläufig und
konnte, wie einige Staatsrechtslehrer sogleich
erkannten, aufgrund der Tendenz zur Mo-
ralisierung einen freiheitsgefährdenden Cha-
rakter erhalten. Dennoch steht außer Frage,
dass diese Interpretation in den 1950er-Jahren
dabei half, die vordemokratische Rechtsord-
nung im rechtsstaatlichen Sinn zu durchdrin-
gen.

In der DDR wurde mit der Babelsberger
Konferenz von 1958 das Staatsrecht ganz auf
die Linie der Partei gebracht; das Verwal-
tungsrecht verschwand für gut zehn Jahre
vollständig. Zwar gab es in der ostdeutschen
Staatsrechtswissenschaft von nun an keine of-
fen ausgesprochene Opposition, aber doch,
wie Stolleis zeigt, subtile Versuche Einzelner,
den vorgegebenen Spielraum zu erweitern.

Im Westen wurde ab der Mitte der 1960er-
Jahre die Auseinandersetzung mit dem De-
mokratieprinzip nachgeholt, was im Rah-
men des „konservativen Konsenses“ wäh-
rend der 1950er-Jahre versäumt worden war.

1 Die vorherigen Bände: Michael Stolleis, Geschich-
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München 1988; Bd. 2: Staatsrechtslehre und Verwal-
tungswissenschaft 1800–1914, München 1992; Bd. 3:
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Die Staatsrechtslehrer diskutierten nun über
Pluralismus, Planung, über die Öffnung ge-
genüber den Sozialwissenschaften, über die
Ausweitung der Staatsaufgaben hin zum all-
zuständigen Leistungsstaat, über neue Par-
tizipationsformen im Verwaltungsrecht und
zudem erstmals über die nationalsozialisti-
sche Vergangenheit des eigenen Fachs. Dabei
wurde die bis dahin dominierende wertori-
entierte Interpretationsmethode zunehmend
ideologiekritisch hinterfragt, denn „der Vor-
rat an metaphysischen Gemeinsamkeiten [...]
war aufgebraucht“ (S. 548), so dass man zu
einem methodisch erweiterten Gesetzesposi-
tivismus zurückkehren konnte.

Als sich die bundesdeutsche Staatsrechts-
lehre immer mehr mit der Zweistaatlichkeit
abgefunden hatte, rückte 1989/90 plötzlich
die Wiedervereinigung auf die Tagesordnung.
Die Mehrheit plädierte für den Beitritt der
DDR gemäß Art. 23 GG alter Fassung. Es kam
anschließend zur „Abwicklung“ der gesam-
ten ostdeutschen Rechtswissenschaft und da-
mit zu einem personellen Bruch, den es im
Westen nie gegeben hatte.

Wie schon in den Vorgängerbänden ist
die Darstellung des Zeitraums von 1945 bis
1990 umfassend im besten Sinne des Wor-
tes. Stolleis beschränkt sich nicht – wie für
die traditionelle Rechtsgeschichte charakteris-
tisch – auf die historische Entwicklung einzel-
ner Rechtsfiguren, sondern bezieht institutio-
nelle Prozesse mit ein, also Zeitschriftengrün-
dungen, die Entwicklung des Fachs an ver-
schiedenen Universitäten, die Debatten in der
exklusiven Vereinigung der Deutschen Staats-
rechtslehrer – die 1949 bis 1990 von 82 auf
immerhin 357 Mitglieder anwuchs und erst
1970 die erste Frau aufnahm –, die Auseinan-
dersetzungen zwischen verschiedenen Schu-
len und Gruppierungen sowie die Konkur-
renz mit benachbarten Wissenschaftsdiszipli-
nen und mit dem immer wichtiger werden-
den Bundesverfassungsgericht. Zugleich wer-
den die wissenschaftlichen Debatten stets auf
einprägsame Weise mit dem allgemeinen zeit-
historischen Kontext verbunden. Die in den
Fußnoten angegebene Literatur ist eine wah-
re Fundgrube für weiterführende Recherchen;
die stets glänzend formulierten biographi-
schen Skizzen der zahlreichen Staatsrechts-
lehrer bringen die Eigenheiten der Personen

in knapper Form auf den Punkt. Zudem be-
reichern Zitate aus Briefen einzelner Staats-
rechtslehrer die Darstellung auf markante
Weise. Stolleis kann mit manchen Informa-
tionen aufwarten, die bislang nur „Insidern“
bekannt waren, so beispielsweise zur rechts-
lastigen Vorgeschichte des berühmten Tübin-
ger Grundgesetz-Kommentators Günter Dü-
rig (1920–1996), der noch 1954 auf einem
Soldatentreffen durch seine nationalistischen
Töne für Aufsehen sorgte. Dennoch dürften
künftige Studien, die sich auf die Überliefe-
rung in weiteren Nachlässen stützen, noch zu-
sätzliche Erkenntnisse über das Beziehungs-
geflecht und die Konfliktlinien unter den
Staatsrechtslehrern zutage fördern.

Kritisch zu fragen bleibt, ob es nicht mög-
lich gewesen wäre, an ein paar Stellen des
Bandes den Inhalt auf geschlossenere und
straffere Weise zu präsentieren. Die Darstel-
lung wird hier ein Stück weit zum Spiegel-
bild eines regelrecht ausufernden Fachs. Stol-
leis hat sich für eine thematische Gliederung
des Stoffs entschieden, was immer wieder
zu zeitlichen Überschneidungen und inhaltli-
chen Wiederholungen führt. Ein Großteil der
Abschnitte zur DDR wurde bereits an ande-
rer Stelle publiziert2 und erscheint mit der
Entwicklung in der Bundesrepublik eher un-
verbunden. Der Band führt somit vor Au-
gen, dass in diesem Zusammenhang anstatt
von einer Beziehungsgeschichte eher von ei-
ner Parallelgeschichte zwischen Ost und West
zu sprechen ist, die beiderseits von Ignoranz
und scharfer Abgrenzung geprägt war.

Nach der deprimierenden Erfahrung mit
dem Niedergang des öffentlichen Rechts in
der Zeit des Nationalsozialismus betrachtet
Stolleis die Entwicklung der Staatsrechtsleh-
re im Westen generell mit Sympathie. Er
macht keinen Hehl daraus, dass er etatistische
Positionen, wie sie von Staatsrechtslehrern
aus dem Umkreis von Carl Schmitt vertreten
wurden und beispielsweise im „Handbuch
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land“3 bis heute zum Ausdruck kommen, zur

2 Michael Stolleis, Sozialistische Gesetzlichkeit. Staats-
und Verwaltungsrechtswissenschaft in der DDR, Mün-
chen 2009.

3 Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 9
Bde., 3. völlig neu bearb. und erw. Aufl., Heidelberg
2003–2011 (1. Aufl.: 10 Bde., 1987–2000).
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Lösung gegenwärtiger Probleme für unan-
gemessen hält. Wenn etwa Teile der Staats-
rechtslehre das Konzept geschlossener Staat-
lichkeit gegen die voranschreitende europäi-
sche Integration in Stellung bringen, so wer-
den sie den Herausforderungen der Globa-
lisierung mit ihrer „multiplen Normativität“
kaum mehr gerecht.

Mit dem vierten Band ist Michael Stolleis’
Darstellung der 500-jährigen Geschichte des
öffentlichen Rechts an ein Ende gekommen.
Es liegt eine einzigartige Pionierleistung aus
der Hand eines einzelnen Forschers vor, von
der andere Disziplinen – einschließlich der
Geschichtswissenschaft – noch weit entfernt
sind.
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